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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 3 3 / 2 0 1 6 / B V    

Datum: 

08.04.2016 

Federführung: 

Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Stadtteilmanagement Boxberg - Zuziehung von 
Sachverständigen gemäß § 33 Absatz 3 
Gemeindeordnung 
hier: Frau Gabriele Steffen, Hauptgeschäftsführerin/ 
Institutleitung, und Herr Dipl. Geogr. Andreas Böhler 
M.Eng., Institut für Stadtplanung und 
Sozialforschung, oder Stellvertretung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bezirksbeirat Boxberg 03.05.2016 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss 

11.05.2016 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2016 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bezirksbeirat Boxberg sowie der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss 
beschließen die Zuziehung von Frau Gabriele Steffen, Hauptgeschäftsführerin/ 
Institutsleitung, und Herrn Dipl. Geogr. Andreas Böhler M.Eng, oder Stellvertretung, 
von Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, Mühlrain 9, 
70180 Stuttgart , als Sachverständige gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Boxberg vom 03.05.2016 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
vom 11.05.2016 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

Aufgrund des Antrags der CDU und „Die Heidelberger“ (Drucksache: 0071/2014/AN) wurde ein 
Gutachten zur Einrichtung eines Quartiersmanagements Boxberg in Auftrag gegeben. Mithilfe des 
Gutachtens soll die soziale Situation und die Problemlagen vor Ort analysiert und bewertet werden. 
Darauf aufbauend soll der Gutachter eine Empfehlung geben, was zu einer Verbesserung der 
Lebenssituation der Bewohner/innen im Boxberg führen könnte und ob dabei ein Stadtteil-
management hilfreich sein könnte. 

Mit der Erstellung des Gutachtens wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Institut für 
Stadtplanung und Sozialforschung, Weeber+Partner aus Stuttgart beauftragt. Das Institut forscht 
und berät bereits seit Jahrzehnten zu unterschiedlichsten Fragestellungen der Stadtforschung und 
Stadtentwicklung, und betreibt selbst in mehreren Quartieren ein Stadtteil-/Quartiersmanagement. 

Frau Gabriele Steffen, Hauptgeschäftsführerin/Institutsleitung, und Herr Dipl. Geogr. Andreas Böhler 
M.Eng, von Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, sollen daher gemäß 
§ 33 Absatz 3 Gemeindeordnung in den Sitzungen des Bezirksbeirats Boxberg sowie des 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses zugezogen werden.  

Für die Sitzung des Bezirksbeirates Boxberg wurde mit Herr Dipl. Geogr. Andreas Böhler eine 
Redezeit von 10 Minuten vereinbart. Er wird das Gutachten zur Einrichtung eines Stadtteil-
managements im Stadtteil Boxberg mit einer Präsentation darstellen, die Anlage der 
Beschlussvorlage (Drucksache: 0121/2016/BV) sein wird. 

Mit Frau Gabriele Steffen wurde für die Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
eine Redezeit von 10 Minuten vereinbart. Sie wird das Gutachten zur Einrichtung eines Stadtteil-
managements im Stadtteil Boxberg mit einer Präsentation darstellen, die Anlage der 
Beschlussvorlage (Drucksache: 0121/2016/BV) sein wird. 
 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
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